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PRÄAMBEL 
Die Universität versteht sich als eine Forschungs- und Bildungseinrichtung,  
die von der Vielfalt ihrer Mitglieder lebt. Sie ist ein Ort, an dem Menschen  
mit unterschiedlichsten Hintergründen – sei es sozial, ökonomisch, ethnisch,  
national oder kulturell – sowie unabhängig von ihrer Sorgeverantwortung,  
ihrem Alter, ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität, ihrer Religion oder 
Weltanschauung sowie ihrer physischen oder psychischen Konstitution 
zusammenwirken.

Die Universität bekennt sich in ihrem Leitbild zur Chancengleichheit und  
zur Anerkennung der Diversität aller ihrer Mitglieder. Sie schätzt die Vielfalt als  
Stärke, die den Forschungs- und Lehrbetrieb bereichert und so die Qualität  
der wissenschaftlichen Arbeit und das Ansehen der Universität steigert.

Als Bildungseinrichtung hat die Universität eine besondere Verantwortung  
und Vorbildfunktion: Leistungen in Forschung, Lehre, Studium und im Arbeits-
alltag können nur in einer Umgebung des intakten Miteinanders, des fairen 
Wettbewerbs und der Chancengerechtigkeit als Voraussetzung für Erfolg und 
Wissensproduktion gedeihen. Die Universität Heidelberg verpflichtet sich, eine 
Kultur partnerschaftlichen Verhaltens zu etablieren und zu wahren. Sie trägt  
im Sinne von § 2 Abs. 4 Landeshochschulgesetz (LHG) Sorge für die gleich
berechtigte und respektvolle Zusammenarbeit ihrer Mitglieder und Angehörigen  
auf allen Funktionsebenen. Darum fördert sie Maßnahmen, um ein dafür 
zuträgliches Arbeitsklima zu schaffen und zu erhalten und schützt im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit die Persönlichkeitsrechte und Würde aller ihrer Mitglieder  
und Angehörigen.

Aufgrund von § 8 Abs. 5 Satz 1, 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 10 des Gesetzes über  
die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG)  
in der Fassung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 
24 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) hat der Senat  
der Universität Heidelberg in seiner Sitzung am 04.11.2025 die nachstehende 
Satzung zur Sicherung partnerschaftlichen Verhaltens an der Universität  
Heidelberg beschlossen.
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§ 1 Geltungsbereich

1	 Diese Satzung gilt für alle Mitglieder und  
Angehörigen der Universität Heidelberg im Sinne 
von § 9 LHG i.V.m. § 4 der Grundordnung  
der Universität Heidelberg. 

2	 Zuständigkeiten anderer Gremien und Ein
richtungen der Universität werden durch diese 
Satzung nicht berührt.

§ 2 Grundsätze

1	 Alle vom Geltungsbereich dieser Satzung umfass
ten Personen, insbesondere diejenigen in Leitungs- 
und Führungspositionen, tragen im Rahmen ihres 
Aufgabenbereichs Sorge dafür, dass Diskrimi
nierungen aufgrund der nationalen, kulturellen oder 
ethnischen Herkunft, der sozialen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder der Weltanschau
ung, einer Behinderung oder chronischen psychi
schen oder physischen Krankheit, familiärer 
Fürsorgepflichten, des Alters oder der sexuellen 
Identität verhindert und nicht geduldet werden. 
Gleiches gilt für die Ausnutzung von 
Abhängigkeitsverhältnissen im Studium und die 
Ausbeutung im Rahmen von Ausbildungs- und 
Arbeitsverhältnissen sowie für sexuelle 
Belästigungen, Mobbing und Stalking (vgl. die 
Begriffsbestimmungen in Anlage 1).

2	 Der Senat und das Rektorat der Universität Heidel
berg stehen dafür ein, dass widerrechtliche 
Diskriminierung, sexuelle Belästigung, Mobbing, 
Stalking, Herabwürdigung sowie die Ausnutzung 
von Abhängigkeitsverhältnissen an der Universi
tät Heidelberg nicht akzeptiert und gegebenenfalls 
rechtlich geahndet werden, auch als Verletzung 
arbeitsvertraglicher, dienstrechtlicher, beamten- 
oder hochschulrechtlicher Pflichten.

3	 Leitlinien ergeben sich darüber hinaus aus den 
folgenden grundlegenden Regeln und Richtlinien:

	– dem Leitbild und den Grundsätzen  
der Universität Heidelberg 

	– dem Diversity-Konzept der  
Universität Heidelberg 

	– dem Gleichstellungsplan der Universität  
Heidelberg

§ 3 Organisationsverantwortung

1	 Die Leitung der Universität schafft die Rahmen-
bedingungen dafür, dass in allen Bereichen  
der Universität ein Umfeld entstehen kann, das von 
gegenseitiger Achtung, Respekt und vorurteils
freiem gegenseitigem Verständnis geprägt ist.  
Sie sorgt für eine umfassende Information ihrer 
Mitglieder über die Probleme Mobbing, Diskrimi-
nierung, Stalking und sexuelle Belästigung sowie 
über die Rechte von Betroffenen und Möglich
keiten der Prävention und Beratung. Unbeschadet 
der Verantwortung der Leitung der Universität  
trägt die Leitung jeder Fakultät und jeder sonstigen 
Einrichtung die Verantwortung für eine eigene 
geeignete Organisationsstruktur, die sicherstellt, 
dass 

1.	die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Qualitäts- 
sicherung und Konfliktregelung bezüglich  
der Sicherung partnerschaftlichen Verhaltens 
eindeutig zugewiesen sind und ordnungs- 
gemäß wahrgenommen werden,

2.	die Grundsätze partnerschaftlichen Verhaltens 
vorgelebt und weitergegeben werden,

3.	die Universitätsangehörigen verantwortungs-  
voll betreut und angeleitet und die Karriere  
aller Personen angemessen gefördert wird und

4.	Machtmissbrauch sowie die Ausbeutung 
im Rahmen von Abhängigkeitsverhältnissen 
vermieden werden.  

2	 Es werden Informations- und Schulungsveran
staltungen zum partnerschaftlichen Verhalten  
angeboten. Führungskräfte werden gesondert auf
gefordert, diese Angebote wahrzunehmen. Im 
Rahmen der hochschuldidaktischen Ausbildung, 
speziell für Erstlehrende, soll die Bedeutung  
des partnerschaftlichen Verhaltens für die Qualität 
von Forschung und Lehre vermittelt werden.

3	 Ungeachtet der persönlichen Verantwortung aller 
an der Universität Heidelberg Tätigen trägt die 
Universität Heidelberg Sorge dafür, dass jedem 
konkreten Verdacht von Verstößen gegen die in 
dieser Satzung niedergelegten Grundsätze part
nerschaftlichen Verhaltens unter weitestmöglicher 
Wahrung der Persönlichkeitsrechte und des Wil- 
lens der von dem möglichen Verstoß betroffenen 
Personen konsequent nachgegangen und das  
in Abschnitt 2 geregelte Verfahren ermöglicht wird.

ERSTER ABSCHNITT  
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZEY
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§ 4 Beratungsangebot

1	 Von Diskriminierung, Belästigung, Stalking oder 
Mobbing betroffene Mitglieder und Angehörige 
der Universität haben das Recht, sich mündlich 
oder schriftlich an eine Vertrauensperson, die 
Zentrale Anlaufstelle, die zuständigen Dezernate 
der Universitätsverwaltung oder das Rektorat  
zu wenden. 

2	 Auf Grundlage der Schilderungen der ratsuchen-
den Person berät die gewählte Kontaktperson 
hinsichtlich geeigneter Schutzmaßnahmen und 
schätzt die Schwere des Vorwurfs bzw. des Vorfalls 
bzw. dessen Komplexität ein. Gemeinsam mit  
der ratsuchenden Person entscheidet sie anhand 
dieser Einschätzung, ob der Fall vertraulich be
handelt werden soll und von den vertraulichen 
Anlaufstellen geklärt werden kann (neutrale  
Fälle) oder ob ein formelles Verfahren eingeleitet  
werden soll (Fälle nach Dienstweg). 

3	 Es gilt die Unschuldsvermutung. Ebenso sollen 
ratsuchenden Personen und den als Zeug*innen 
Befragten keine Nachteile für das eigene wissen-
schaftliche oder berufliche Fortkommen durch 
den erhobenen Vorwurf erwachsen. Ratsuchende 
Personen sind auch im Fall eines nicht erwie-
senen Fehlverhaltens zu schützen, sofern nicht 
vorsätzlich falsche Anschuldigungen erhoben 
wurden.

4	 Zur Abwehr einer unmittelbaren Gefahr können 
die gewählten Kontaktpersonen Sofortmaßnah
men zum Schutz der ratsuchenden Person bei den 
dienstlich Zuständigen initiieren, wie z. B. eine 
räumliche Trennung. 

§ 5 Zuständige Stellen

1	 Für den professionellen Umgang mit Verstößen  
gegen die Regeln partnerschaftlichen Verhaltens 
oder einem entsprechenden Verdacht sind zur 
Umsetzung des GUIDE-Konzepts (s. Anlage 2) die 
folgenden Stellen zuständig:

	– die vertraulichen Anlaufstellen gemäß § 6 und 
weiteren dezentralen vertraulichen Beratungs-
stellen

	– die Zentrale Anlaufstelle gemäß § 7
	– die Rektoratskommission für Partnerschaft-

liches Verhalten gemäß § 8
	– die Kommissionen zur Klärung gemäß § 9
	– die Zentrale Universitätsverwaltung   

(Dezernate für Personal, Recht und Gremien, 
Studium und Lehre)

	– das Rektorat

2	 Zusätzlich zu den universitären Anlaufstellen  
steht Betroffenen die vom Ministerium für  
Wissenschaft, Forschung und Kunst bestellte 
Vertrauensanwältin für sexualisierte Diskri-
minierung, sexuelle Belästigung und Gewalt  
zur Verfügung.

3	 Gemäß § 62a LHG ist für Ordnungsverstöße von 
Studierenden der Ordnungsausschuss zuständig.

4	 Für Beschwerden gemäß § 13 AGG ist, soweit es 
Mitarbeitende betrifft, die Leitung des Personal-
dezernats oder, soweit es studentische Angelegen-
heiten betrifft, die Abteilung Rechtsservice 
Studium und Lehre des Dezernats für Studium 
und Lehre zuständig.

ZWEITER ABSCHNITT 
VERFAHREN BEI KONFLIKTFÄLLEN UND 
DEM VERDACHT AUF VERSTÖSSE GEGEN 
DIE REGELN PARTNERSCHAFTLICHEN  
VERHALTENS 
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§ 6 Vertrauliche Anlaufstellen

1	 Die vertraulichen Anlaufstellen (vgl. Nr. 4 des 
GUIDE-Konzepts, Anlage 2) beraten in neutralen 
Fällen, das heißt in Fällen, in denen die rat-
suchenden Personen ihren Fall (zunächst) auf 
informellem und nicht auf dem Dienstweg 
behandeln möchten. Die vertraulichen Anlauf 
stellen können beispielsweise die folgenden 
informellen Maßnahmen ergreifen:

	– Aufklärung zu und Vermittlung von Mediation
	– Gesprächsangebot der vertraulichen Anlauf

stelle mit Vorgesetzten oder der Konfliktpartei
	– Ermahnende Gespräche mit der Konflikt

partei, entweder durch deren Vorgesetzte oder 
durch Vertrauenspersonen (mit Ausnahme  
der Vertrauenslots*innen nach Abs. 3).

	– Den Umständen angepasste Maßnahmen  
zur Befriedung der Situation: z. B. räumliche 
Trennung der Konfliktparteien etc. 

2	 Die Universität bestellt gemäß § 4 a Abs. 1 und  
2 LHG Ansprechpersonen für Fragen in Zusam- 
menhang mit sexueller Belästigung und für 
Antidiskriminierung. Die Ansprechpersonen bera- 
ten als Vertrauenspersonen und sind in dieser 
Funktion nicht an Weisungen gebunden. Die An- 
sprechpersonen werden gemäß § 8 Abs. 2  
von der Rektoratskommission für Partnerschaft- 
liches Verhalten vorgeschlagen und vom Rektorat 
bestellt. Die Amtszeiten der Ansprechpersonen 
betragen jeweils zwei Jahre, die Nachfolge soll  
ein halbes Jahr vor Ende der Amtszeit bestellt wer- 
den, um eine gemeinsame Übergabephase zu 
ermöglichen. Eine Wiederbestellung ist möglich.

3	 Für jede Fakultät und jede Einrichtung sollen  
nach einem vorher von der Rektoratskommission 
für Partnerschaftliches Verhalten festgelegten 
Schlüssel mehrere ehrenamtliche Vertrauens-
lots*innen bestellt werden. Ihre Aufgabe ist es, als 
professionelle erste und niedrigschwellige ver- 
trauliche Anlauf- und Verweisstelle Konflikte und 
Fehlverhalten frühzeitig aufzufangen. Sie sind  
in dieser Funktion nicht an Weisungen gebunden. 
Beschäftigte der Universität üben die Tätigkeit  
als Vertrauenslots*innen während der Arbeitszeit  
aus. Hierzu werden sie unter Fortzahlung der  
Vergütung in erforderlichem Umfang von der Ar- 
beitspflicht freigestellt. Vertrauenslots*innen 
können sich eigeninitiativ bewerben oder von den 
Dekan*innen und den Einrichtungsleitungen   

oder von der Verfassten Studierendenschaft  
vorgeschlagen werden. Die Rektoratskommission 
Partnerschaftliches Verhalten wählt gemäß § 8 
Abs. 2 aus dem Kreis der Bewerber*innen 
geeignete Vertrauenslots*innen aus, die Bestellung 
der Vertrauenslots*innen erfolgt durch das 
Rektorat. Die Amtszeit beträgt bei studentischen 
Vertrauenslots*innen ein Jahr, ansonsten drei 
Jahre. Die Nachfolge soll drei Monate vor Ende  
der Amtszeit bestellt werden, um eine ge- 
meinsame Übergabephase zu ermöglichen. Eine 
Wiederbestellung ist möglich. Bei vorzeitigem 
Ausscheiden von Vertrauenslots*innen ist die 
Amtszeit der Nachbesetzung auf die übrige Amts-
zeit der ausscheidenden Person beschränkt.

4	 Die Bestellung von Ansprechpersonen und Ver-
trauenslots*innen kann aus wichtigem Grund vor 
Ablauf ihrer Amtszeiten gemäß § 6 Abs. 2 bzw. 
Abs. 3 durch das Rektorat widerrufen werden. 

§ 7 Zentrale Anlaufstelle

1	 Die Zentrale Anlaufstelle fungiert als Steuerungs-
instanz des Systems zum Umgang bei Konflikten 
und Verstößen gegen die Regeln partnerschaft-
lichen Verhaltens. Ihre Aufgaben sind:

	– die vertrauliche Beratung der von Konfliktfällen 
und Verstößen gegen die Regeln partner- 
schaftlichen Verhaltens betroffenen Personen,

	– die Dokumentation der anonymisierten 
Meldungen von Konfliktfällen und Verstößen 
gegen die Regeln partnerschaftlichen  
Verhaltens und Koordination der Bearbeitungs-
schritte,

	– die Evaluation und Qualitätssicherung des 
Systems zum Umgang mit Konfliktfällen und 
Verstößen gegen die Regeln partnerschaftlichen 
Verhaltens,

	– die Organisation und Koordination von Schu-
lungen sowie Supervision und Intervision aller 
Anlaufstellen und

	– jährliche Berichte an das Rektorat. 

2	 Die Zentrale Anlaufstelle ist organisatorisch  
UNIFY – Einheit für Familie, Vielfalt und Gleich- 
stellung der Universität Heidelberg angeglie- 
dert, arbeitet aber weisungsfrei.
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§ �8 �Rektoratskommission  
für Partnerschaftliches Verhalten

1	 Die Universität setzt eine ständige Rektorats
kommission für Partnerschaftliches Verhalten ein. 
Die Wahlmitglieder der Kommission und jeweils 
eine persönliche Stellvertretung werden vom 
Rektorat vorgeschlagen und vom Senat gewählt. 

Der Kommission gehören an als Amtsmitglieder

	– die Gleichstellungsbeauftragte der  
Universität Heidelberg als Vorsitzende,

	– die Beauftragte für Chancengleichheit, 
	– die Vertrauensperson der Schwer

behinderten und denen Gleichgestellten,
	– die Ansprechpersonen für Fragen im  

Zusammenhang mit sexueller Belästigung  
und für Antidiskriminierung gemäß  
§ 4 a LHG,

	– ein vom Personalrat entsandtes Mitglied,
	– die Leitung des Personaldezernats der  

Universität Heidelberg,

als Wahlmitglieder jeweils eine Person aus der 
Gruppe der 

	– Hochschullehrer*innen, 
	– akademischen Mitarbeiter*innen, 
	– Studierenden,
	– Doktorand*innen,
	– sonstigen Mitarbeiter*innen im Sinne  

des § 10 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 5 LHG.

Der Kommission gehören als Amts- oder 
Wahlmitglieder mindestens drei Mitglieder aus  
der Gruppe der Hochschullehrer*innen an.  
Wenn zum Zeitpunkt der Wahl nicht mindestens 
zwei Amtsmitglieder dieser Gruppe ange
hören, erhöht sich die Zahl der Wahlmitglieder  
aus dieser Gruppe, bis der Wert erreicht ist.

Die Leitung der Geschäftsstelle des Rektorats  
kann beratend an den Sitzungen der Kommission 
teilnehmen. Die Amtszeit der studierenden Per
son beträgt ein Jahr, die der anderen gewählten 
Mitglieder drei Jahre. Wiederwahl ist möglich.  
Die Mitglieder der Kommission sind unabhängig 
und arbeiten weisungsfrei.

2	 Die Rektoratskommission berät zu strukturellen 
Fragen, die im Zusammenhang partnerschaft
lichen Verhaltens relevant sind. Sie ist befugt, über 
die Vorsitzende dem Rektorat oder im Senat zu 
berichten und Vorschläge zu unterbreiten, die sich 
beziehen auf:

	– die Aufgabe der Universitätsleitung zur um- 
fassenden Information ihrer Mitglieder und  
Angehörigen über Mobbing, Diskriminierung, 
Stalking und sexuelle Belästigung, über  
Rechte der Betroffenen und Möglichkeiten  
der Prävention und Beratung,

	– die Verbesserung der institutionellen und 
dienstrechtlichen Wege, Verfahren und Maß
nahmen zur Verhinderung von Verletzungen  
der Grundsätze und zur Verbesserung der 
Situation Betroffener,

	– weitere Fragen im Zusammenhang mit den 
Grundsätzen und dem Konzept zum pro
fessionellen Umgang bei Konflikten und Fehl-
verhalten an der Universität Heidelberg,

	– die Beschlussfassung über einen Vorschlag zur 
Bestellung von Ansprechpersonen für Fragen  
im Zusammenhang mit sexueller Belästigung 
und Diskriminierung gemäß § 6 Abs. 2 i.V. m.  
§ 4a Abs. 1 und 2 LHG,

	– die Wahl von und Beschlussfassung über einen 
Vorschlag zur Bestellung von ehrenamtlichen 
Vertrauenslots*innen gemäß § 6 Abs. 3

3	 Die Rektoratskommission kann mit Einverständ
nis der ratsuchende / n Person/en zur Unter
suchung von komplexen Fällen eine Kommission 
zur Klärung nach § 9 einsetzen. Ein komplexer  
Fall liegt vor, wenn sich Konfliktarten vermengen, 
eine Vielzahl von Personen involviert ist und / oder 
der Fall in die Zuständigkeit mehrerer Personen 
oder Einrichtungen fällt.

4	 Die Rektoratskommission übernimmt die Auf
gaben und Befugnisse der bisherigen Rektorats
kommission Partnerschaftliches Verhalten. 

5	 UNIFY fungiert als Geschäftsstelle der Kommis
sion. Im Rahmen der Vorgaben der Vorsitzenden 
bereitet UNIFY die Sitzungen vor und veran
lasst den Vollzug der Entscheidungen bei den 
zuständigen Stellen.
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§ 9 Kommissionen zur Klärung

1	 Auf Vorschlag der Rektoratskommission werden 
15 Kandidat*innen für die gem. § 8 Abs. 3 ein
setzbaren Kommissionen zur Klärung durch das 
Rektorat bestellt. Bei der Auswahl der Personen  
ist auf eine möglichst repräsentative Vertretung  
der Mitglieder und Angehörigen der Universität  
zu achten. Aus diesem Mitgliederpool werden  
im Rotationsprinzip bei Bedarf und einzelfallbe
zogen von der Rektoratskommission Kommis
sionen zur Klärung gebildet, die jeweils aus  
5 Mitgliedern bestehen. Die Mitglieder wählen  
eine Person für den Vorsitz.

2	 Die Kommissionen zur Klärung sind unabhän
gige Untersuchungskommissionen, die zu einem  
Vorwurf ermitteln, in freier Beweiswürdigung  
bewerten und, sofern angemessen, Vorschläge  
zur Schlichtung des Konflikts entwickeln. Die 
Kommissionen können weitere Mitglieder der 
Universität und andere sachverständige Personen 
beratend hinzuziehen. Mitglieder und Einrich
tungen der Universität sind verpflichtet, die 
Kommissionen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
umfassend zu unterstützen. Beschuldigte  
können in jeder Phase des Verfahrens Stellung 
nehmen. Auf Antrag sind sie mündlich an
zuhören, dazu können sie einen Beistand hin
zuziehen. Werden ratsuchende Personen  
mündlich angehört, sind auch sie berechtigt,  
einen Beistand hinzuzuziehen. Beschlüsse  
werden mit einfacher Mehrheit gefasst, bei Stim
mengleichheit entscheidet die Stimme der 
vorsitzenden Person. 

3	 Die Identität der ratsuchenden Person darf ohne 
deren ausdrückliches Einverständnis den von 
ihnen Beschuldigten gegenüber nicht offengelegt 
werden. Dies gilt nicht, wenn eine gesetzliche 
Pflicht zur Offenlegung besteht, Beschuldigte sich 
andernfalls nicht verteidigen können oder die 
Vorwürfe bewusst unrichtig erhoben worden sind. 
Vor Offenlegung der Identität von ratsuchenden 
Personen und als Zeug*innen Befragten werden 
diese darüber in Kenntnis gesetzt und können  
entscheiden, ob sie ihre Aussage – bei abzusehen
der Offenlegung des Namens – zurückziehen. 

4	 Das Verfahren ist innerhalb einer angemessenen 
Zeit abzuschließen. Scheitert die Schlichtung, legt 
die Kommission zur Klärung der Rektoratskom-
mission und dem Rektorat über die Untersuchung 
und deren Ergebnisse einen Bericht vor; sie kann  
Empfehlungen über die zu treffenden Maßnahmen 
aussprechen. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende 

der jeweiligen Kommission teilt der/den be-
schuldigten Person/en die wesentlichen Gründe 
der Bewertung durch die Kommission schrift
lich mit. Ein Beschwerdeverfahren gegen die Be
wertung der Kommission findet nicht statt.

5	 Das Rektorat entscheidet, ob und gegebenenfalls 
wie ein Bericht der Kommission bekanntge
geben wird. Der/die Rektor*in informiert die Kom
missionsmitglieder über das weitere Verfahren.

§ 10 Verschwiegenheit

Die Ansprechpersonen der vertraulichen Anlauf
stellen gemäß § 6, im Rahmen ihrer Beratungstätig
keit die Mitarbeiter*innen der Zentralen Anlaufstelle, 
die Mitglieder der Rektoratskommission, soweit ihre 
Tätigkeit gemäß § 8 Abs. 3 betroffen ist, sowie  
die Mitglieder der Kommissionen zur Klärung gemäß  
§ 9 haben über alle Informationen, die ihnen  
im Rahmen dieser Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, 
Stillschweigen zu bewahren und diese keinen  
Dritten zugänglich zu machen. Diese Verpflichtung 
besteht nach Beendigung ihrer Tätigkeit in die 
sen Ämtern fort.

§ 11 Abschluss der Untersuchung 

Wurde ein in einem Fall der Dienstweg beschritten, 
prüfen die zuständigen Stellen der Universität, ob 
und gegebenenfalls welche Maßnahmen zu ergreifen 
sind, um Fehlverhalten zu ahnden und ähnliches 
Fehlverhalten künftig auszuschließen. Eine Bindung 
an Wertungen und Empfehlungen des Berichts  
der Kommissionen zur Klärung besteht nicht. Als 
Maßnahmen kommen insbesondere die in Anlage 3 
aufgeführten Maßnahmen in Betracht.
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§ 12 Dokumentation und Datenschutz

1	 Alle Konfliktanlaufstellen dokumentieren ihre  
Beratungsfälle anonymisiert und geben die Unter
lagen über informell geklärte Fälle zu Dokumen
tationszwecken an die Zentrale Anlaufstelle  
ab. Die Zentrale Anlaufstelle bewahrt die Akten 
zehn Jahre lang auf. 

2	 Die Erhebung persönlicher Daten ist auf das  
notwendige Maß zu beschränken und unterliegt  
dem Datenschutz. Die Verarbeitung personen
bezogener Daten im Rahmen dieser Satzung er
folgt unter Beachtung der geltenden Daten
schutzbestimmungen, insbesondere der Daten- 
schutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundes
datenschutzgesetzes (BDSG) sowie geltender 
Landesdatenschutzgesetze (LDSG). Die Universität 
verarbeitet personenbezogene Daten ausschließ
lich zum Zweck der Sicherstellung partnerschaft
lichen Verhaltens sowie zur Bearbeitung von 
Meldungen über diskriminierendes, belästigendes 
oder anderweitig unangemessenes Verhalten.

§ 13 Verfahrensordnung

Im Übrigen gilt die Verfahrensordnung der  
Universität Heidelberg in ihrer jeweils gültigen 
Fassung.

§ 14 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekannt-
machung im Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Senatsrichtlinie Partner
schaftliches Verhalten vom 01.10.2002 außer 
Kraft. 

DRITTER ABSCHNITT 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Heidelberg, den 20. Januar 2026

gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 
Rektorin

Satzung zur Sicherung partnerschaftlichen Verhaltens
an der Universität Heidelberg
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ANHANG



Ausbeutung im Rahmen von Ausbildungs- und 
Arbeitsverhältnissen, Sexuelle Belästigung, Mobbing, 
Stalking oder Diskriminierung werden subjektiv 
unterschiedlich empfunden. Als Anknüpfungspunkt 
für die objektive Bewertung ist jedoch maßgeblich 
auf die nachfolgenden Definitionen abzustellen.

Ausbeutung im Rahmen von  
Ausbildungs- und Arbeitsverhältnissen 

Nach der Legaldefinition des § 232 Abs. 1 Satz 2 
StGB liegt eine Ausbeutung durch eine Beschäftigung 
vor, wenn die Beschäftigung aus rücksichtslosem 
Gewinnstreben zu Arbeitsbedingungen erfolgt, die in 
einem auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbe
dingungen solcher Arbeitnehmer stehen, welche der 
gleichen oder einer vergleichbaren Beschäftigung 
nachgehen (ausbeuterische Beschäftigung).

Eine unerlaubte Ausbeutung in Ausbildungs- und 
Arbeitsverhältnissen liegt aber auch unterhalb  
der Strafbarkeitsgrenze vor, wenn aus rücksichts-
losem Eigeninteresse der vorgesetzten Person  
systematisch und unter Ausnutzung von Ab
hängigkeitsverhältnissen Leistungen abverlangt  
werden, die strukturell in einem auffälligen Miss
verhältnis zu der von der beschäftigten Person 
vertraglich geschuldeten Leistung stehen.

Sexuelle Belästigung

Sexuelle Belästigung ist jedes sexuell bestimmte 
Verhalten, das von der betroffenen Person nicht 
gewünscht wird und sie als Person herabwürdigt. 
Dabei ist weniger die Intention entscheidend  
als vielmehr die subjektive Grenzüberschreitung.

Solche Verhaltensweisen reichen von unange
messenen sexuellen Anspielungen, anstößigem 
Starren, anzüglichen Bemerkungen und dem 
Verbreiten pornografischen Materials bis hin zu 
sexuellen Übergriffen. 

Folgende Taten definiert § 3 Abs. 4 AGG als  
sexuelle Belästigung:

	– unerwünschte sexuelle Handlungen oder 
Aufforderungen zu diesen,

	– sexuell bestimmte, unerwünschte körperliche 
Berührungen,

	– Bemerkungen sexuellen Inhalts,
	– unerwünschtes Zeigen oder Anbringen 
pornographischer Darstellungen,

wenn sie bezwecken oder bewirken, dass die Würde 
der betroffenen Person verletzt wird.

Diskriminierung

Benachteiligungen aus rassistischen Gründen oder 
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität sollen durch 
das AGG verhindert oder beseitigt werden. Gem. § 3 
Abs. 1 AGG liegt eine unmittelbare Benachteiligung 
vor, wenn eine Person aus einem der genannten  
Gründe eine weniger günstige Behandlung erfährt, 
als eine andere Person in einer vergleichbaren Situa-
tion erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Eine 
unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts 
liegt im beruflichen Kontext auch im Falle einer un
günstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwanger
schaft oder Mutterschaft vor. Gem. § 3 Abs. 2 AGG 
liegt eine mittelbare Benachteiligung vor, wenn dem 
Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder 
Verfahren Personen wegen eines der genannten 
Gründe gegenüber anderen Personen in besonderer 
Weise benachteiligen können, es sei denn, die be-
treffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind 
durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt 
und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels ange
messen und erforderlich.

ANLAGE 1  
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

12

Satzung zur Sicherung partnerschaftlichen Verhaltens
an der Universität Heidelberg



Zu den häufigsten Formen von Diskriminierung 
gehören:

	– Rassismen
	– Sexismus
	– Trans- und Queerfeindlichkeit
	– Ableismus
	– Antisemitismus
	– Muslimfeindlichkeit
	– Altersdiskriminierung 
	– Diskriminierung aufgrund von Weltanschauung 
oder Religion

Unzulässige Diskriminierungen kann es auch aus 
anderen als den im AGG explizit genannten Gründen 
geben. Zu denken ist etwa an Benachteiligungen 
wegen einer politischen Äußerung, einer bestimmten 
Partei- oder Verbandsmitgliedschaft, der sozialen 
Herkunft, der nationalen /regionalen Herkunft,  
der Vermögensverhältnisse oder auch des Gewichts, 
der Körpergröße, der Gestalt und des Aussehens.  
Da das AGG in solchen Fällen nicht anwendbar ist, 
liegt die Schwelle für eine rechtliche Haftung (Delikts
recht, Verletzung vertraglicher Schutzpflichten) 
allerdings vielfach höher.

Mobbing

Das Bundesarbeitsgericht definiert Mobbing als  
„das systematische Anfeinden, Schikanieren oder 
Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander 
oder durch Vorgesetzte“.1 Diese Handlungen wieder
holen sich über einen längeren Zeitraum, sind ge
zielt und systematisch und zielen darauf ab, die 
betroffene Person auszugrenzen oder in ihrer Per
sönlichkeit zu verletzen. Mobbing muss nicht immer 
mit den im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) genannten Merkmalen wie etwa Herkunft, 
Geschlecht oder Alter zusammenhängen, sondern 
kann auch aus Spannungen innerhalb des Arbeits
umfelds, Machtkämpfen oder persönlichen Ab
neigungen resultieren.2 In der Mobbing-Definition 
wird zudem der soziale Kontext am Arbeitsplatz be
rücksichtigt, der zur Stresssituation führt.3

Typische Mobbinghandlungen sind:

	– Destruktive Kritik, die demütigend und unsach
lich ist oder die als ständige Kontrolle eine 
Zermürbung der betroffenen Person zum Ziel hat.

	– Angriffe gegen das Leistungsvermögen, wie das 
Anordnen von sinnlosen Tätigkeiten, das Zuweisen 
von zu viel Arbeit oder systematisch unterfor
dernden Aufgaben.

	– Angriffe gegen den Bestand des Arbeitsverhält-
nisses, zum Beispiel durch die Behauptung  
von Fehlverhalten, willkürliche Abmahnungen oder 
bewusst ungerechtfertigte schlechte berufliche 
Beurteilungen.

	– Angriffe gegen die soziale Integration am 
Arbeitsplatz oder das Ansehen der betroffenen 
Person.

	– Angriffe gegen das Selbstwertgefühl und die 
Privatsphäre der betroffenen Person.

	– Beschimpfungen und Morddrohungen (auch straf
rechtlich relevant) in Chatgruppen.

	– Erzeugen von Angst, Schrecken und Ekel oder  
das Verweigern von Hilfe.4

Stalking

„Stalking“ bezeichnet das beharrliche Verfolgen, 
penetrantes Belästigen und Nachstellen einer Person 
gegen deren Willen, so dass sie in ihrer Lebens
gestaltung schwerwiegend beeinträchtigt werden 
kann (§ 238 StGB ‚Nachstellung‘). Die Erscheinungs
formen von Stalking können sehr unterschiedlich 
sein.

Zu den häufigsten Formen von Stalking gehören:

	– Aufsuchen der räumlichen Nähe zum Opfer
	– Versuch der Kontaktherstellung zum Opfer
	– Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für 
das Opfer

	– Bedrohen des Opfers oder einer nahestehenden 
Person mit der Verletzung von Leben, körperlicher 
Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit

	– Veranlassung der Kontaktaufnahme durch Dritte
	– Andere vergleichbare Handlungen

1	 BAG Beschluss vom 15. Januar 1997, Az.: 7 ABR 14 / 96
2	 �https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-diskriminierung/was-ist-diskriminierung/diskriminierungsformen/ 

diskriminierungsformen-node.html
3	 BAG Beschluss vom 15. Januar 1997, Az.: 7 ABR 14 / 96
4	� Vgl. Litzcke, Sven / Schuh, Horst / Pletke, Matthias: Stress, Mobbing und Burn-out am Arbeitsplatz.  

Umgang mit Leistungsdruck – Belastungen im Beruf meistern – Mit Fragebögen, Checklisten, Übungen,  
Springer Verlag Berlin-Heidelberg, 2012, S. 104 ff.
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5	� Unter Fehlverhalten sind die Themen Diskriminierung, Mobbing, Stalking und sexuelle Belästigung gefasst.  
Für Wissenschaftliches Fehlverhalten ist die Kommission für wissenschaftliches Fehlverhalten zuständig.

ANLAGE 2 
KONZEPT ZU GUIDE –  
PROFESSIONELLER UMGANG  
MIT KONFLIKTEN UND FEHLVERHALTEN

5

 
AN DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG

Summary

An der Universität Heidelberg als Ort, an dem 
Menschen miteinander forschen, arbeiten und 
studieren, können Konflikte oder Fehlverhalten 
entstehen. Die Universität bietet bereits Präventions
angebote, vertrauliche Konfliktanlaufstellen und 
Maßnahmen an, damit Betroffene von arbeitsplatz
bezogenen Konflikten sowie Diskriminierung, 
Mobbing, Stalking und (sexueller) Belästigung 
Unterstützung finden. Insbesondere an den poten
tiellen Schnittstellen der verschiedenen Konflikt
beratungs- und -bearbeitungsstellen sind die 
Prozesse zur Konfliktklärung jedoch noch nicht  
oder nicht ausreichend festgelegt. 

In einem partizipativen, mehrstufigen Prozess mit 
relevanten Stakeholdern der Universität wurde in den 
vergangenen zwei Jahren der aktuelle Umgang mit 
Konflikten und Fehlverhalten auf den Prüfstand 
gestellt und gemeinsam ein umfassendes Verfahren 
zum Umgang mit Konflikten und Fehlverhalten 
entwickelt. Es baut auf Vorhandenem auf, optimiert 
die Verzahnung und Zusammenarbeit der einzelnen 
Stellen und professionalisiert vorhandene Prozes- 
se. Ziel ist es, Konflikte und Fehlverhalten möglichst 
rasch und ohne große Reibungsverluste zu klären 
und Eskalationen vorzubeugen. 

Das interne Prozessablaufmodell zeigt übersichtlich, 
an welcher Stelle der/die Ratsuchende sich im  
vertraulichen Bereich bewegt (neutrale Fälle) und  
wo bereits der Rechtsweg (Fälle nach Dienstweg) 
beschritten wird.

Kernstück des Konzeptes ist die Einrichtung einer 
unabhängigen Stelle als zentrale Anlaufstelle (ZA). 
Als Beratungs- und Schulungseinrichtung koor
diniert, dokumentiert und evaluiert sie neutrale Fälle 
im vertraulichen Beratungsbereich und hält die 
notwendigen, häufig abteilungsübergreifenden,  
Arbeitsschritte nach. Die zentrale Anlaufstelle ist  
nicht Teil des Disziplinarverfahrens. Mit der struktu
rellen Anbindung dieser zentralen Anlaufstelle  
an die zentrale Einrichtung „UNIFY – Einheit für 
Familie, Vielfalt und Gleichstellung“, erfährt sie 
Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit und bezieht alle 
Angehörigen und Mitglieder mit ein. Dadurch  
können Parallelstrukturen vermieden, vertrauliche 
Konfliktanlaufstellen von Betroffenen schneller 
gefunden und Ressourcen geschont werden. 
Einrichtungen sollen sich besser untereinander  
austauschen können und gemeinsame, professio
nelle Standards in der Beratung entwickeln und 
umsetzen. 

Mit einem professionellen Verfahren zu Konflikten 
und Fehlverhalten begegnet die Ruperto Carola den 
Anforderungen, die an internationale Universitäten 
mit Exzellenzanspruch gestellt werden, und über
nimmt eine Vorreiterrolle der Exzellenzuniversitäten 
in Deutschland.

Zudem können ungünstige und kostenintensive 
Folgen für die Universität und ihre Mitglieder 
aufgefangen werden: Klagen und Rechtsstreitig
keiten, reduzierte Produktivität, hohe Krankheits
kosten, finanzielle Einbußen durch gescheiterte
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Forschungsprojekte, Abwanderung von Spitzenwis
senschaftler*innen, Mehraufwand durch (unnötige) 
Kündigungen und Neueinstellungen sowie negative 
Reputation der Universität.6

1	 Ausgangslage

Die Universität Heidelberg ist ein Ort der Vielfalt, an 
dem Menschen mit verschiedensten (kulturellen) 
Hintergründen, Wertvorstellungen und Arbeitsweisen 
miteinander forschen, arbeiten und studieren. Ein 
respektvoller und fairer Umgang ist Grundlage  
des täglichen Miteinanders. Wo immer Menschen zu
sammenkommen und arbeiten, entstehen auch 
Konflikte und Fehlverhalten – mit ungünstigen Fol
gen für die Universität und ihre Mitglieder. 

Die Universität bietet bereits jetzt Präventionsange
bote, vertrauliche Konfliktanlaufstellen und Maß
nahmen an, damit Betroffene von arbeitsplatzbezo
genen Konflikten sowie Diskriminierung, Mobbing, 
Stalking und (sexueller) Belästigung Unterstützung 
finden. Ziel ist es, Konflikte und Fehlverhalten 
möglichst rasch und ohne große Reibungsverluste zu 
klären und Konflikt-Eskalationen vorzubeugen. 

Obwohl es teilweise gesetzlich vorgeschriebene 
Schnittstellen zwischen Beratungseinrichtungen gibt, 
sind diese Prozesse zur Zusammenarbeit bei Kon
fliktberatungs- und Konfiktbearbeitungsstellen zur 
Konfliktklärung noch nicht ausreichend festgelegt. 

Die Vielfalt und Diversität der bereits vorhandenen 
Stellen bringt schon jetzt einen großen Mehrwert, 
den es zu erhalten gilt. Daher soll ein Verfahren zum 
Umgang mit Konflikten und Fehlverhalten aufgebaut 
werden, das die Verzahnung und Zusammenarbeit 
der einzelnen Stellen optimiert und die Prozesse 
stärker professionalisiert.

2	 Zielgruppe und Ziele 

Zielgruppe des Verfahrens zum Umgang mit Kon-
flikten und Fehlverhalten sind Mitarbeiter*innen, 
Führungskräfte, Studierende sowie alle Mitglieder der 
Universität. 

Strategisches Ziel ist der Ausbau der Kooperations
kultur an der Universität, die Vermeidung unnötiger 
(Personal-) Kosten sowie die Erhaltung von Repu
tation und Wettbewerbsfähigkeit der Universität 
Heidelberg. Ausgehend von der Hochschulleitung soll 
eine entsprechende Kultur weiter ausgebaut werden, 
um den negativen Auswirkungen von Konflikten und 
Fehlverhalten wirksam entgegenzutreten. Die im 
Konzept benannten Konfliktbearbeitungsstrukturen 
werden entsprechend von der Universitätsleitung mit 
Mandat und erforderlichen Ressourcen versehen.

Ziel auf operationaler Ebene ist neben der Professio
nalisierung des gesamten Verfahrens zur Konflikt
bearbeitung die Schaffung von Transparenz: Niedrig
schwellige Angebote für Universitätsmitglieder  
und klare Ansprechstrukturen im Konfliktfall sollen 
Betroffenen wie Beratenden helfen, sich schnell und 
sicher in der Struktur zurecht zu finden. 

Ein zweisprachiges Organigramm, auch in einfacher 
Sprache, zeigt die einschlägige Struktur an der 
Universität auf und hilft bei Fragen wie: Wo bin ich  
im Verfahren? Wer sind meine möglichen Ansprech
partner*innen? Zudem sollen durch ein Ablauf
diagramm mögliche Wege und Prozesse transparent 
gemacht werden, um den häufigen Fragen von 
Betroffenen zu begegnen: Was passiert, wenn ich 
mich an eine vertrauliche Konfliktanlaufstelle wende? 
Bis zu welchem Punkt kann ich als betroffene 
Person entscheiden, wie es mit meinem Anliegen 
weitergeht? 

6	� Es gibt kaum Studien, die die finanziellen Folgen von Konflikten an Hochschulen erheben. Geht man jedoch  
von eher geringen Unterschieden zwischen Konfliktkosten in Unternehmen vs. Hochschulen aus, ist anzunehmen,  
dass Konfliktkosten 20 Prozent der Personalkosten erreichen. 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit in jedem  
Unternehmen werden für Konfliktbewältigung verbraucht.

	 –	� 30 bis 50 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit von Führungskräften werden direkt oder indirekt mit der Bewältigung  
von Konflikten oder Konfliktfolgen verbracht.

	 –	� Fehlzeiten aufgrund betrieblicher Ängste und Mobbing am Arbeitsplatz belasten Unternehmen jährlich  
mit ca. 30 Milliarden Euro.

	 –	� Die Kosten pro Mobbing-Fall betragen im Durchschnitt 60.000 Euro.
	 –	� Fluktuationskosten und Gesundheitskosten aufgrund innerbetrieblicher Konflikte belasten Unternehmen jährlich  

mit mehreren Milliarden Euro.
	 –	� 25 Prozent des Umsatzes hängen von der Kommunikationsqualität im Unternehmen ab.
	 –	� „Am teuersten sind laut Umfrage gescheiterte und verschleppte Projekte: Jeder zweite Befragte gibt dafür ungeplant  

pro Jahr mindestens 50.000 Euro aus; jeder zehnte sogar über 500.000 Euro.“
		�  (1,2 KPMG Konfliktkostenstudie. Die Kosten von Reibungsverlusten in Industrieunternehmen,  

https://christianehuismans.de/wp-content /uploads/2017/10/KPMG-Konfliktkostenstudie.pdf)
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7	� Vgl. https://backend.uni-heidelberg.de/de/dokumente/senatsrichtlinie-partnerschaftliches-verhalten/download 
	 [Anm.: Diese Senatsrichtlinie ist ersetzt durch diese Satzung.]

8	� Vgl. Viadrina-Modell: Das angestrebte Konfliktmanagementsystem orientiert sich am „Viadrina-Modell“  
und enthält sechs Elemente: 1. Konfliktanlaufstellen, 2. Konfliktbearbeitung, 3. Systematik der Verfahrenswahl,  
4. Verfahrensstandards, 5. Dokumentation/Controlling/Qualitätssicherung, 6. Innen-Außendarstellung und Kommunikation. 

	 https://www.ikm.europa-uni.de/de/_publikationen-dokumente/euv-pwc-studie-konfliktmanagement-systeme_2011.pdf

Weiterhin soll die Konfliktbearbeitungskompetenz  
der Mitarbeiter*innen der Universität, insbesondere 
der Führungskräfte, auf- und stetig weiter ausgebaut 
werden. Ferner sollen die Ansprechpersonen nach 
LHG entlastet werden. 

3	 GUIDE-Verfahren zum Umgang  
mit Konflikten und Fehlverhalten an der 
Universität Heidelberg

Konfliktbearbeitung ist Teamarbeit, daher soll das 
Verfahren zum Umgang mit Konflikten und Fehlver
halten als in die Breite der Universität wirksames 
Netzwerk aufgebaut sein, das vorhandene Ressour
cen und Schnittstellen nutzt und optimiert.

Haltung: Konfliktbearbeitung und -prävention sollen 
gleichwertig sein. Es soll zunächst an die Eigenver
antwortung jedes /r Mitarbeiter*in appelliert werden, 
in einem zweiten Schritt an die Führungsverant
wortung der jeweils Vorgesetzten – eine Haltung wie  
sie bereits dem Selbstverständnis der Universität 
Heidelberg in der Senatsrichtlinie Partnerschaftliches 
Verhalten entspricht.7 

Dies wird unterstützt durch präventive Angebote  
und Weiterbildungen zu den einschlägigen Themen 
sowie Beratungsangebote durch Beauftragte der 
jeweiligen Dienstleistungseinheiten, Ombudspersonen 
an den Instituten usw. Wenn es zu Konflikten oder 
Fehlverhalten kommt, die sich durch ihre Eskalations
stufe oder Langwierigkeit nicht mehr ohne „Fach
personal“ klären lassen, kümmert sich das professio
nelle Verfahren zum Umgang mit Konflikten und 
Fehlverhalten der Universität darum. 

Im Folgenden werden Aufbau und Abläufe  
des Verfahrens zum Umgang mit Konflikten und 
Fehlverhalten erläutert. 

4	 Aufbau

Das Prozessablaufmodell zeigt einen idealtypischen 
Konfliktbearbeitungsverlauf.

4.1 Prozessablauf 8

Wer ist wann zuständig? Wenn die Fälle bei den 
vertraulichen Konfliktanlaufstellen ankommen, erfolgt 
zunächst eine neutrale Beratung. Rechtsexpertise  
für die Beratenden kann an dieser Stelle unter 
Wahrung der Schweigepflicht via zentrale Anlaufstelle 
eingeholt werden, um den Sachverhalt richtig zu 
verstehen und beraten zu können. Stellt sich dabei 
heraus, dass die zu beratende Person den Rechts
weg / Dienstweg beschreiten will, werden die Fälle an 
D5 oder D1 weitergegeben (je nach Sachverhalt).  
In diesem Fall zieht sich die konsensuale Beratung 
zurück und ist nicht mehr in den Fall involviert.  
Ggf. wird sie nach Abschluss des nicht-konsensualen 
Prozesses wieder tätig, wenn es z. B. um Wieder
herstellung der Arbeitsfähigkeit im Team o. ä. geht. 

Wie im Ablauf abgebildet, unterscheidet sich der 
Konfliktbearbeitungsverlauf danach, ob ein Fall  
vertraulich besprochen wird (neutrale Fälle), oder  
der Rechtsweg beschritten wurde (Fälle nach 
Dienstweg). 

4.1.1 Konsensuale / Neutrale Fälle 

Definition: Fälle, die von den vertraulichen Konflikt
anlaufstellen geklärt werden können (z. B. auch 
durch Mediation), oder wenn die zu Beratenden mit 
dem Fall anonym bleiben möchten.

Zuständig: Vertrauliche Konfliktanlaufstellen

Prozessablauf: Wird ein Fall niedrigschwellig gelöst, 
geben die Beratenden den Fall anschließend zu Doku
mentationszwecken (Monitoring) an die ZA weiter 
bzw. informieren diese. Ist den Beratenden unklar, 
wer für den Fall zuständig ist, oder geht dieser über 
ihre Kompetenz hinaus, wird der Fall an die ZA 
übergeben, welche den Fall an die richtigen vertrau
lichen Konfliktanlaufstellen weiterreicht:
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PROZESSMODELL 
ABLAUF NICHTWISSENSCHAFTLICHES FEHLVERHALTEN 

 Neutrale Fälle  
Fälle, die von den vertraulichen 
Anlaufstellen geklärt werden 
können (z.B. auch durch Mediation), 
oder wenn die zu Beratenden mit 
dem Fall anonym bleiben möchten.

 Fälle nach Dienstweg 
Fälle, bei denen der Rechtsweg /
Dienstweg beschritten wurde, oder 
dieser beschritten werden soll 
und die /der zu Beratende/n das 
wünschen.

 Zentrale Anlaufstelle 
holt juristische Expertise ein.

 1 Vertrauliche Kon�iktanlaufstellen
 – siehe Kapitel 4.2
  · Ansprechpersonen nach LHG
  · Beauftragte für Chancengleichheit

  · UNIFY 
  · Personalrat
  · Ansprechperson Mediation / Coaching (D5)
  · Schwerbehindertenvertretung
  · Beauftragter für Studierende mit Behinderung und 
   chronischer Erkrankung / Team inklusives Studieren
  · Zentrale Studienberatung, Fachstudienberater*innen
  · Psychosoziale Beratungsstelle des Studierendenwerks
  · Heidelberg School of Education
  · Vertrauenslots*innen

2 Zentrale Anlaufstelle
 – leitet komplexe Fälle nach Dienstweg an Rektoratskommission 
  Partnerschaftliches Verhalten weiter
 – erfragt Expertise  
 – Monitoring / Dokumentation
 – Beratung 
 – Koordination

3 Rektorat
 – leitet rechtliche Wege ein
 – Letztverantwortung
 – Informationsp�icht; KUM wird involviert, wenn ein Fall intern 
  oder extern der Kommunikation bedarf 
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zur Klärung
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Kein Vorgehen 
erwünscht

Vorfall / Kon�ikt

Vertrauens-
personen1
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PROZESSMODELL 
ABLAUF NICHTWISSENSCHAFTLICHES FEHLVERHALTEN 

 Neutrale Fälle  
Fälle, die von den vertraulichen 
Anlaufstellen geklärt werden 
können (z.B. auch durch Mediation), 
oder wenn die zu Beratenden mit 
dem Fall anonym bleiben möchten.

 Fälle nach Dienstweg 
Fälle, bei denen der Rechtsweg /
Dienstweg beschritten wurde, oder 
dieser beschritten werden soll 
und die /der zu Beratende/n das 
wünschen.

 Zentrale Anlaufstelle 
holt juristische Expertise ein.

 1 Vertrauliche Kon�iktanlaufstellen
 – siehe Kapitel 4.2
  · Ansprechpersonen nach LHG
  · Beauftragte für Chancengleichheit

  · UNIFY 
  · Personalrat
  · Ansprechperson Mediation / Coaching (D5)
  · Schwerbehindertenvertretung
  · Beauftragter für Studierende mit Behinderung und 
   chronischer Erkrankung / Team inklusives Studieren
  · Zentrale Studienberatung, Fachstudienberater*innen
  · Psychosoziale Beratungsstelle des Studierendenwerks
  · Heidelberg School of Education
  · Vertrauenslots*innen

2 Zentrale Anlaufstelle
 – leitet komplexe Fälle nach Dienstweg an Rektoratskommission 
  Partnerschaftliches Verhalten weiter
 – erfragt Expertise  
 – Monitoring / Dokumentation
 – Beratung 
 – Koordination

3 Rektorat
 – leitet rechtliche Wege ein
 – Letztverantwortung
 – Informationsp�icht; KUM wird involviert, wenn ein Fall intern 
  oder extern der Kommunikation bedarf 
 

Rektorats- 
kommission 

Partnerschaft-
liches 

Verhalten

Kommissionen 
zur Klärung

Rektorat 3Dezernate
1, 2, 5

Vorfall / Kon�ikt
gelöst

Vorfall / Kon�ikt
gelöst

Zentrale
Anlaufstelle2

Vorfall / Kon�ikt
gelöst

Kein Vorgehen 
erwünscht

Vorfall / Kon�ikt

Vertrauens-
personen1

1	 Vertrauliche Konfliktanlaufstellen
–	 Ansprechpersonen nach LHG
–	 Beauftragte für Chancengleichheit
–	 UNIFY
–	 Personalrat
–	 Ansprechperson Mediation / Coaching (D5)
–	 Schwerbehindertenvertretung
–	 Beauftragter für Studierende mit Behinderung und
	 chronischer Erkrankung / Team inklusives Studieren
–	 Zentrale Studienberatung, Fachstudienberater*innen
–	 Psychosoziale Beratungsstelle des Studierendenwerks
–	 Heidelberg School of Education
–	 Vertrauenslots*innen

2	 Zentrale Anlaufstelle
–	 leitet komplexe Fälle nach Dienstweg an  
–	 Rektoratskommission Partnerschaftliches Verhalten weiter
–	 erfragt Expertise
–	 Monitoring / Dokumentation
–	 Beratung
–	 Koordination

3	 Rektorat
–	 leitet rechtliche Wege ein
–	 Letztverantwortung
–	� Informationspflicht; KUM wird involviert, wenn ein Fall intern 

oder extern der Kommunikation bedarf
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Handelt es sich um einen intrapersonellen Konflikt, 
kümmert sich der Betriebsärztliche Dienst um  
die psychosoziale Beratung des Mitarbeiter*s / der 
Mitarbeiter*in, bzw. die Psychosoziale Beratungs-
stelle des Studierendenwerks sowie die Zentrale 
Studienberatung um Studierende.

Handelt es sich um einen interpersonellen Konflikt 
ohne arbeitsrechtliche Relevanz, kümmert sich eine 
der Stellen der konsensualen Konfliktberatung um 
den Fall (siehe Grafik S. 19), u. U. auch mit Hilfe 
externer Konflikt-Coaches oder Mediation, vermittelt 
über die Personalentwicklung. 

Die Beratenden in den Bereichen der psychosozia
len Beratungsstellen als auch der konsensualen 
Konfliktberatung unterliegen der Vertraulichkeit und 
sollen entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarungen 
unterschreiben. Nur diese dürfen sich untereinander 
über Fälle (Intervision / Supervision) austauschen.

4.1.2 Fälle nach Dienstweg 

Definition: Fälle, bei denen der Rechtsweg / Dienst
weg beschritten wurde oder dieser beschritten werden 
soll und Rat suchende Personen das wünschen.
Zuständig: D5, D2 und D1, je nach Sachlage

Prozessablauf: Handelt es sich um einen Konflikt 
oder ein Fehlverhalten, der arbeitsrechtlich oder 
anderweitig rechtlich relevant ist, kümmert sich der 
Bereich Interne Verfahren / Rechtliche Prozesse  
um den Konflikt oder das Fehlverhalten.

Interne Verfahrenswege: Anhand der bestehenden 
und einschlägigen Rechtsgrundlagen werden 
Prozessabläufe und Verfahrenswege exemplarisch 
und transparent dargestellt.

Verfahrenswege D5: Um eine reibungslose Zusam
menarbeit zwischen und innerhalb der Bereiche 
sowie Rollenklarheit für die einzelnen Akteur*innen 
zu gewährleisten, werden von den einzelnen Be
reichen Prozessabläufe exemplarisch dargestellt. 
Diese Abläufe sind nicht inhaltlicher Bestandteil des 
vorliegenden Konzepts, müssen aber noch definiert 
werden. Sie werden in bereichsübergreifenden 
Arbeitsgruppen erarbeitet, regelmäßig überprüft und 
angepasst. Zudem müssen noch die geltenden 
Fristenregelungen verankert werden, vor allem im 
Hinblick auf den Übergang von konsensualen/ 
neutralen Fällen zu Fällen nach Dienstweg. 

4.1.3 Komplexe Fälle

Definition: Fälle, die sich, ggf. erst im Verlauf, als 
sehr komplex herausstellen, d. h. in denen sich  
die Konfliktarten vermengen, viele Personen involviert 
sind, oder / und die in die Zuständigkeit mehrerer 
Personen oder Einrichtungen fallen. Zudem kann der 
Rechtsweg/Dienstweg beschritten worden sein.

D5, D1, D2, zentrale Anlaufstelle, Senat sowie 
Rektor*in können Fälle, die sich als strittig  
und komplex erweisen (in Einverständnis der zu 
Beratenden) an die Rektoratskommission Part
nerschaftliches Verhalten weitergeben.

Zuständig: Rektoratskommission Partnerschaft
liches Verhalten berät und entscheidet darüber,  
ob der komplexe / strittige Fall (in Einverständ- 
nis der zu Beratenden) in der Kommission zur  
Klärung geklärt werden sollte. Die Mitglieder  
stimmen darüber mit einfacher Mehrheit ab.

4.1.4 Kommission zur Klärung  
(unabhängige Ombudsstelle)

	– Wird von der Rektoratskommission Partner
schaftliches Verhalten eingesetzt bei komplexen  
und strittigen Fällen 

	– Zusammensetzung der Mitglieder in einem 
rollierenden Verfahren, damit sich keine 
personellen Verflechtungen mit dem Fall ergeben

	– Aufgaben: Clearing, Beratung, Entwicklung  
von Lösungen. 

	– Informiert das Rektorat, das die rechtlichen 
Schritte einleiten kann bei Bedarf
	– Personalrechtliche Maßnahmen (D5)
	– Disziplinarrechtliche Maßnahmen (D5)
	– Hochschulrechtliche Maßnahmen (D1)

4.2 Die Rolle der Vertraulichen Konfliktanlaufstellen

4.2.1 Die zentrale Anlaufstelle (ZA)

Die zentrale Anlaufstelle (ZA) fungiert als Steue
rungsinstanz des Verfahrens zum Umgang mit 
Konflikten und Fehlverhalten sowie für alle Fälle von 
(sexueller) Belästigung, Mobbing, Stalking, Diskri
minierungen und Arbeitskonflikte an der Universität. 
Als solche wird sie vom Rektorat der Universität 
bewilligt und mit einem entsprechenden Mandat 
ausgestattet. Unterstützt wird sie von einem 

 Super- und Intervision (Fallaustausch)  

 Schulungen

 Falldokumentation (unter Verschluss)
 
 

KONSENSUALE /
NEUTRALE FÄLLE 

ZENTRALE
ANLAUFSTELLE

Beauftragte*r 
für Studierende mit 

Behinderung und chro-
nischer Erkrankung / 

Team Inklusives 
Studieren

Zentrale
Studienberatung

Graduierten-
akademie

Fachstudien-
beratung

Beauftragte für
Chancengleichheit

Schwerbehinderten-
vertretung

Vertrauensperson
für

Medizinstudierende

Psychosoziale 
Beratungsstelle des 
Studierendenwerks

Personalrat

Ansprechperson
Mediation / Coaching

Ansprechpersonen
bei sexueller 

Belästigung, Mobbing,
Stalking und

Diskriminierung

UNIFY –
Unit for Family, 

Diversity &
Equality

Heidelberg School 
of Education

Vertrauenslots*innen
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4.1.3 Komplexe Fälle

Definition: Fälle, die sich, ggf. erst im Verlauf, als 
sehr komplex herausstellen, d. h. in denen sich  
die Konfliktarten vermengen, viele Personen involviert 
sind, oder / und die in die Zuständigkeit mehrerer 
Personen oder Einrichtungen fallen. Zudem kann der 
Rechtsweg/Dienstweg beschritten worden sein.

D5, D1, D2, zentrale Anlaufstelle, Senat sowie 
Rektor*in können Fälle, die sich als strittig  
und komplex erweisen (in Einverständnis der zu 
Beratenden) an die Rektoratskommission Part
nerschaftliches Verhalten weitergeben.

Zuständig: Rektoratskommission Partnerschaft
liches Verhalten berät und entscheidet darüber,  
ob der komplexe / strittige Fall (in Einverständ- 
nis der zu Beratenden) in der Kommission zur  
Klärung geklärt werden sollte. Die Mitglieder  
stimmen darüber mit einfacher Mehrheit ab.

4.1.4 Kommission zur Klärung  
(unabhängige Ombudsstelle)

	– Wird von der Rektoratskommission Partner
schaftliches Verhalten eingesetzt bei komplexen  
und strittigen Fällen 

	– Zusammensetzung der Mitglieder in einem 
rollierenden Verfahren, damit sich keine 
personellen Verflechtungen mit dem Fall ergeben

	– Aufgaben: Clearing, Beratung, Entwicklung  
von Lösungen. 

	– Informiert das Rektorat, das die rechtlichen 
Schritte einleiten kann bei Bedarf
	– Personalrechtliche Maßnahmen (D5)
	– Disziplinarrechtliche Maßnahmen (D5)
	– Hochschulrechtliche Maßnahmen (D1)

4.2 Die Rolle der Vertraulichen Konfliktanlaufstellen

4.2.1 Die zentrale Anlaufstelle (ZA)

Die zentrale Anlaufstelle (ZA) fungiert als Steue
rungsinstanz des Verfahrens zum Umgang mit 
Konflikten und Fehlverhalten sowie für alle Fälle von 
(sexueller) Belästigung, Mobbing, Stalking, Diskri
minierungen und Arbeitskonflikte an der Universität. 
Als solche wird sie vom Rektorat der Universität 
bewilligt und mit einem entsprechenden Mandat 
ausgestattet. Unterstützt wird sie von einem 

 Super- und Intervision (Fallaustausch)  

 Schulungen

 Falldokumentation (unter Verschluss)
 
 

KONSENSUALE /
NEUTRALE FÄLLE 

ZENTRALE
ANLAUFSTELLE

Beauftragte*r 
für Studierende mit 

Behinderung und chro-
nischer Erkrankung / 

Team Inklusives 
Studieren
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beratung

Beauftragte für
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für
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Psychosoziale 
Beratungsstelle des 
Studierendenwerks
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Ansprechperson
Mediation / Coaching

Ansprechpersonen
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Belästigung, Mobbing,
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UNIFY –
Unit for Family, 

Diversity &
Equality

Heidelberg School 
of Education

Vertrauenslots*innen

Die Rolle der Vertraulichen Konfliktanlaufstellen9

9	� Einrichtungen nehmen am Prozess auf Basis eigener Entscheidungen, rechtlichen Möglichkeiten und nach Rücksprache  
mit den Betroffenen teil.
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Sekretariat (zentrale Telefonnummer und E-Mail-
Adresse). Die zentrale Anlaufstelle soll in Form einer 
weisungsfreien Stelle bei UNIFY organisiert sein.

Neben ihrer Beratungsfunktion wird die ZA in 
anonymisierter Form von sämtlichen vertraulichen 
Konfliktanlaufstellen über neue Konfliktfälle und 
Fehlverhalten (Beratungsstellen agieren gemäß 
ihrem gesetzlichen Auftrag) informiert und koordi
niert die Bearbeitungsschritte und hält diese  
nach. Sie behält die Systematik der Verfahrenswahl 
und die Einhaltung der Verfahrensstandards im 
Blick. Zudem ist sie nach Fallabschluss für das 
datenschutzgerechte Sammeln und Aufbewahren 
der Falldokumentation zuständig und kümmert sich 
um Evaluation und Qualitätssicherung des Ver
fahrens. Sie berichtet jährlich an das Rektorat und 
wirkt sowohl an der Optimierung des Verfahrens als 
auch der Außendarstellung und Kommunikation  
mit. Eine personale Aufteilung, z. B. in Form einer 
halben Stelle für den Bereich der Koordination /  
Beratung und einer halben Stelle für die Evaluation, 
ist denkbar. 

Außerdem sorgt die zentrale Anlaufstelle für die 
fachgerechte Schulung aller vertraulichen Anlauf
stellen über das Interne Bildungsprogramm (IB)  
bzw. HeiSKILLS und schafft Strukturen zum regel
mäßigen Austausch aller Beteiligten wie Super
vision (extern) und Intervision.

4.2.2 Die Vertraulichen Konfliktanlaufstellen

Die Mitarbeiter*innen, Führungskräfte sowie  
Studierenden sollen ihre vertraulichen Konfliktan
laufstellen frei wählen können. Daher bleiben  
die verschiedenen bereits vorhandenen Zugänge  
zu Beratung bestehen, wodurch auf bewährte  
Strukturen aufgebaut wird. 

Bereits bestehende vertrauliche Konfliktanlaufstellen 
sind: Ansprechpersonen nach LHG für (sexuelle) 
Belästigung, Mobbing, Stalking und Diskriminierung, 
Universitätsgleichstellungsbeauftragte, UNIFY –  
Unit for Family, Diversity & Equality, Ansprechperson 
bei Mediation / Coaching (D5), Personalrat, Beauf
tragte für Chancengleichheit, Schwerbehindertenver
tretung, Beauftragte für behinderte und chronische 
kranke Studierende, Psychosoziale Beratung für 
Studierende (PBS, Studierendenwerk), Zentrale 
Studienberatung, Studienberater*innen, Heidelberg 
School of Education, Ombudspersonen. Diese 
werden durch (ehrenamtliche) Vertrauenslots*innen 
in den einzelnen Instituten/Fakultäten erweitert,  

die entweder Fälle an die ZA weitergeben oder 
niedrigskalierte, leichte Fälle abfangen.

Die vertraulichen Ansprechpersonen nach § 4  
Abs. 9 LHG sollen in Form eines rollierenden Verfah
rens alle zwei Jahre wechseln, wobei immer bereits 
die Nachfolge (on-boarding) mit dem / der aktuellen 
Amtsinhaber*in und der / dem ausscheidenden 
Berater*in (off-boarding) im Sinne einer Übergabe
phase ein Jahr parallel im Amt sind. Damit erhöht 
sich auch die Anzahl an zur Verfügung stehen
den Beratungspersonen bei sexueller Belästigung, 
Mobbing, Stalking und Diskriminierung.

Alle vertraulichen Konfliktanlaufstellen übergeben  
die Dokumentation zur datenschutzkonformen 
Aufbewahrung an die zentrale Anlaufstelle. Sobald 
ein Fall komplexer zu werden scheint, wird wiederum 
Kontakt mit der ZA aufgenommen. Die ZA kann  
diese komplexen Dienstwegfälle an die Rektorats-
kommission PV weitergeben. Gegebenenfalls über-
nimmt die ZA in Fällen die „Projektleitung“ und 
koordiniert das weitere Vorgehen. Dadurch wird ver- 
hindert, dass Fälle durch unklare Zuständigkeiten 
„im Sand verlaufen“. Um ihre Aufgaben adäquat 
leisten zu können, werden alle vertraulichen Kon- 
fliktanlaufstellen fachgerecht und regelmäßig 
geschult. 

Sollte der entsprechende Bereich feststellen, dass 
auch andere Bereiche tätig werden müssen, erfolgt 
eine Übergabe untereinander, falls nicht rechtlich 
anderweitig geregelt, unter Einbezug der ZA. Dadurch 
werden Ressourcenüberschneidungen und Verant
wortungsdiffusion verhindert. Ausnahme: Dies  
ist unter Einhaltung arbeitsrechtlicher Fristen nicht 
möglich.

Bei einer Überführung des Verfahrens für Konflikte 
und Fehlverhalten in die Praxis werden weitere 
Schnittstellen zu beispielsweise externen Anbietern 
definiert (Vereine / Verbände, Polizeiprävention, 
guide4you etc.). Für den Prozess der Implemen
tierung ist UNIFY zuständig. 

Zusätzlich soll ie Option bestehen, anlassbezogen 
und nur via zentrale Anlaufstelle, eine externe 
Anwaltskanzlei zu engagieren. Dadurch wird – nach 
dem Vorbild der Max-Planck-Gesellschaft eine 
institutionsunabhängige Anlaufstelle geschaffen. 
Betroffene können nur durch die ZA an die sog. 
Vertrauenskanzlei vermittelt werden, um sich dort 
vollkommen unabhängig rechtlich beraten zu  
lassen. Die Kosten trägt die Universität Heidelberg.
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Bei Verstößen gegen diese Satzung sind die geeig
neten, erforderlichen und angemessenen Maß
nahmen zu ergreifen. Hierauf können Betroffene 
vertrauen, auch wenn sie aus rechtlichen Gründen 
nicht konkret über die eingeleiteten Maßnahmen 
informiert werden. 

Welche konkreten Maßnahmen im Einzelfall er
griffen werden, hängt von der Art und Schwere des 
Verstoßes, der sanktionierenden Stelle sowie davon 
ab, zu welcher der folgenden Personengruppen  
die Person angehört: Beamte, einschließlich Pro
fessor*innen, Beschäftigte, Auszubildende, Stu
dierende, Lehrbeauftragte, Privatdozent*innen /
außerplanmäßige Professor*innen, Honorarprofes
sor*innen, Gastwissenschaftler*innen, unentgeltlich  
tätige Personen oder externe Personen. Abhängig 
von den genannten Kriterien können beispiels
weise die folgenden Maßnahmen ergriffen werden:

Arbeitsrechtliche Maßnahmen

	– Abmahnung
	– Teilnahme an Schulungen
	– Umsetzung / Versetzung
	– Kündigung

Disziplinarrechtliche Maßnahmen

	– Verweis, Geldbuße, Gehaltskürzung
	– Umsetzung, Versetzung, Zurückstufung
	– Entfernung aus dem Dienst
	– Kürzung /Aberkennung des Ruhegehalts

Studiumsbezogene Maßnahmen

	– Ausschluss von einer Lehrveranstaltung
	– Androhung Exmatrikulation
	– Exmatrikulation

Sonstige Maßnahmen

	– Ermahnung zur Verhaltensänderung
	– Ausschluss von der Nutzung universitärer 
Einrichtungen (z. B. Hochschulsport, Uni
versitätsbibliothek) 

	– Entzug der EDV-Nutzungsberechtigung
	– (temporäres / dauerhaftes oder partiell /umfas
sendes) Hausverbot

	– Widerruf des Lehrauftrags
	– Widerruf der Lehrbefähigung und Widerruf  
der Bezeichnung „Privatdozent*in“

	– Widerruf der Bezeichnung „außerplanmäßiger 
Professor*in“ bzw. „Honorarprofessor*in“

	– Kündigung von Vertragsverhältnissen  
mit Externen

	– Erstattung von Strafanzeigen

ANLAGE 3  
KATALOG MÖGLICHER MASSNAHMEN  
BEI FEHLVERHALTEN
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UNIFY – Unit for Family, Diversity & Equality
Universität Heidelberg
Voßstraße 5
69115 Heidelberg
unify@uni-heidelberg.de
www.unify.uni-heidelberg.de
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